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Fragenkatalog 3 – Gegenstandswerte
für RA-Auszubildende Ende 1., 2. und 3. Lehrjahr 
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Vorgehensweise: Nachdem du die jeweilige Frage gelesen hast, logge dich bitte in www.kanzleifachwissen24.de ein und erarbeite dir mit dieser wunderbaren Hilfe die Antworten. 

Das ? Fragezeichen solltest du ersetzen entweder durch richtig ( oder falsch (. Bist du dir nicht sicher, setze ein vielleicht ( dahin. Diese „Vielleicht-Fragen“ solltest du später nochmals nachlesen, um dir sicher zu sein, welche Antwort nun korrekt ist. Es können mehrere Antworten richtig sein. Bitte lies gründlich in kanzleifachwissen24.de nach. Kannst du mal eine Antwort perdu nicht finden, dann lass das Fragezeichen ? davor stehen und frage später deine Ausbilderin.

Hier zum Kopieren die drei Zeichen:    (    (    (
Vorteil: Du lernst spielend leicht für deine Prüfung und die Praxis. Bitte wenn nötig gern auch deinen Chef oder deine Ausbilderin um Hilfe. 

Achtung: Versuche bitte nicht, alle Fragen auf einmal zu beantworten, denn das hat schon manch  einen Nicht-Azubi überfordert. Langsam lernen ist besser, weil du dir das Gelesene dadurch viel besser einprägen kannst. Indem du dir das Wissen nochmals aufschreibst, prägt es sich noch tiefer in dein Unterbewusstsein ein. 

Tipp 1! Benutze die Umfangreiche Suchfunktion auf kanzleifachwissen24.de und das Stichwort-verzeichnis links auf der Startseite.

Tipp 2! Ich habe dir die Fragen extra als Worddokument zur Verfügung gestellt, damit du nach der jeweiligen Frage bzw. deren vorgegebenen Antworten an deinem Computer noch hinschreiben kannst, wo das steht (Gesetz, §§, ggf. Rechsprechung) und für dich wichtige Merkbrücken (Hinweise). Somit erarbeitest du dir dein eigenes DIN-A-4 RVG-Arbeitsskript. Bitte lies dein Skript vor der Prüfung unbedingt nochmals durch! Erarbeite dir die Fragen am PC, denn somit lernst und vertiefst du dessen Umgang und wirst Punkte holen im Fach Textverarbeitung (Formatierung, Farben, Schriftgröße und –art etc.). Möchtest du zu Hause weiter machen, dann frage deine Kanzlei, ob sie dir einen USB-Stick zur Verfügung stellt, damit du dir dein bis dahin fertiges Skript sowohl von der Kanzlei aus, als auch von zu Hause aus weiter abarbeiten kannst. Wichtig! Mache vorher stets eine Virenprüfung deines USB-Sticks, um sämtliche Rechner zu schonen!

Viel Spaß beim Lesen, Erarbeiten und Lernen wünscht dir

deine Konstanze Halt  

(Rechtsanwaltsgehilfin - heute Erfolgsautorin, Verlegerin, Programmiererin usw.)
Und los geht es:                                             (Die 1. Frage habe ich für dich bereits beantwortet.)
1. Der Mandant kommt mit einer Kündigung in eure Kanzlei. Er ist der Meinung, dass seine Kündigung sozial ungerechtfertigt und somit unwirksam ist. Was der Anwalt aber dazu sagt, weiß du noch nicht. Welche Frist trägst du dir für eine eventuelle Kündigungsschutzklage (Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst ist) vorsorglich in deinen Kalender?
( Ich notierte mir gar nichts, da das Chefsache ist.
( Ich notierte mir vorsorglich drei Monate. Beginn der Frist ist die Absendung der Kündigung beim Arbeitgeber.
( Ich notiere mir vorsorglich drei Wochen ab Zustellung der Kündigung bei unserem Mandanten, denn vielleicht vergisst es ja der Chef zu notieren. 

Wo steht das?

Dass innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage zu erheben ist, steht in § 4 KschG.
Meine Merkbrücke:   

Hier muss ich mir unbedingt die drei Wochen merken, auch wenn man das leicht mit drei Monaten verwechseln kann. Der Mandant muss aber spätestens innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erheben (lassen).
2. Dein Chef erhebt für einen eurer Mandanten Kündigungsschutzklage. Welcher Wert ist ausschließlich für die Kündigungsschutzklage maßgebend?
? Es ist das Vierteljahreseinkommen des am Jahresanfang verdienten Bruttoeinkommens maßgebend. 

? Es ist das Vierteljahreseinkommen des gesamten Durchschnittsgehaltes, welches der Mandant netto verdient hat, maßgebend. 

? Es ist das Vierteljahreseinkommen des gesamten Durchschnittsgehaltes, welches der Mandant brutto verdient hat, maßgebend. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

3. Beim Unterhalt werden ja die Rückstände zum Jahresstreitwert hinzuberechnet. Ist das beim Arbeitseinkommen genauso?

? Nein, das ist beim Arbeitseinkommen nicht so.
? Doch, das ist beim Arbeitseinkommen natürlich genauso, analog der Werte in Unterhaltssachen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

4. Wenn es Streit über die Vergütungsstufe bzw. -gruppe gibt, die man auch Eingruppierungssachen nennt, ist welcher Wert maßgebend?
? Der vierteljährliche Unterschiedsbetrag zwischen dem ursprünglichen zum geforderten Arbeitseinkommen. 

? Der Wert des dreijährigen Unterschiedsbetrages zur begehrten Vergütung, sofern nicht der Gesamtbetrag der geforderten Leistungen geringer ist, z. B. nur für zwei Jahre der Unterschiedsbetrag gefordert wird. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

5. Wo steht die Vergütung des Betreuers geregelt?
? Im VBVG (Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz). 

? Im BVormVG (Betreuungs- und Vormündervergütungsgesetz). 

? Im Betreuungsrechtsänderungsgesetz
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

6. Welcher Wert gilt für die Scheidung?
? Das dreifache Nettomonatseinkommen beider Ehegatten, mindestens 2.000 EUR. 

? Das dreifache Bruttomonatseinkommen beider Ehegatten, mindestens 2.000 EUR. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

7. Wie heißt der Wert grundsätzlich in Familiensachen?
? Gegenstandswert
? Streitwert

? Verfahrenswert
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

8. Wie werden die Streitwerte einer Scheidungsfolgenvereinbarung berechnet?
? Jede Folgesache aus der Vereinbarung wird separat mit extra Gebühren abgerechnet. 

? Die in der Scheidungsfolgenvereinbarung geregelten Folgesachen werden so abgerechnet, wie die Folgesachen im Verbund.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

9. Wie lautet der Wert für die Folgesache Ehewohnung im Verbundverfahren? Beachte § 100 Abs. 3 KostO.
? Es gilt der einjährige Mietwert der Wohnung. 

? Es gilt der dreimonatliche Mietwert der Wohnung.
? Es gelten 3.000 EUR bzw. 4.000 EUR Wert, je nachdem.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

10. Wie lautet der Wert für die Folgesache Ehewohnung im isolierten Verfahren?
? Es gilt der einjährige Mietwert der Wohnung.
? Es gelten 3.000 EUR bzw. 4.000 EUR Wert, je nachdem.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

11. Wie lautet der Wert für die Folgesache Ehewohnung im einstweiligen Anordnungsverfahren?
? Es ist die Hälfte des Hauptsachewertes anzunehmen. 

? Das ist der gleiche Wert wie im isolierten und Verbundverfahren. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

12. Welcher Wert gilt, wenn in die Scheidungsfolgenvereinbarung die Klausel: "Der Hausrat ist bereits aufgeteilt." mit hinein genommen wird?
? Dann wird für die Folgesache grundsätzlich kein Wert angesetzt, weil es sich um eine rein deklaratorische Erklärung handelt. 

? Dann wird der Wert des ehemals geteilten Hausrates angenommen, weil dieser Wert immer gilt. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

13. Was gilt beim Hausrat für das einstweilige Anordnungsverfahren?
? Da ist kein Wert anzusetzen.
? Es ist die Hälfte des Hauptsachewertes anzunehmen.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

14. Es kann ja sein, dass ein Ehegatte arm und der andere reich ist und dass demzufolge der arme seine Ehescheidungskosten nicht zahlen kann und der reiche ihn unterstützen könnte. Gibt es so etwas überhaupt oder muss dann nicht die Staatskasse im Wege der PKH "ran"?
? So etwas gibt es nicht, da es für "Arme" die PKH gibt. 

? So etwas gibt es im Wege der EAO und es gilt als Wert der verlangte Prozesskostenvorschuss. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

15. Welcher Wert gilt für den Versorgungsausgleich?
? Es gilt der Wert der Ausgleichsansprüche, mindestens 500 EUR. 

? Es gilt neuerdings immer, egal wie viele Anwartschaften geltend gemacht werden, 1.000 EUR. 

? Es gilt ein Wert von mindestens 1.000 EUR bzw. 500 EUR, je nachdem.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

16. Welche Werte gelten für die elterliche Sorge, das Umgangsrecht und das Kindesherausgabeverfahren?
? Für das Verbundverfahren 20 % vom Ehescheidungswert, maximal 3.000 EUR, für das isolierte Verfahren 3.000 EUR, für das EAO-Verfahren 1.500 EUR. 

? Für das Verbundverfahren 3.000 EUR, für das isolierte Verfahren 1.500 EUR, für das EAO-Verfahren 500 EUR.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

17. Welche Werte sind für Unterhaltsverfahren anzusetzen?
? a) Es sind sowohl in dem Verfahren auf Unterhalt für die Dauer des Getrenntlebens als auch für die Zeit nach der Scheidung als auch für das Kindesunterhaltsverfahren jeweils der 12fache Betrag des geforderten Unterhalts als Gegenstandswert anzusetzen. 

? b) Es gilt a), aber es sind noch die Rückstände hinzuzurechnen.
? c) Es gilt a) und b), aber es muss noch beachtet werden, dass bei einer geforderten Leistung, die weniger als dem 12fachen Betrag entspricht, dieser geringere Wert gilt. Bei der EAO gilt nur der 6fache Betrag.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

18. Welcher Wert ist bei einer Unterhaltsabänderungsklage zu bestimmen?
? Es ist der 12fache Betrag des neuen Unterhalts anzusetzen. 

? Es ist die Differenz des ursprünglichen zu dem neu geforderten Unterhaltsbetrag anzusetzen und diese Differenz mal 12 Monate.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

19. Du hast einen Freund, den du liebst, aber nicht heiraten willst. Du fühlst dich dieser Beziehung verpflichtet und hast die Idee, beim Rechtsanwalt einen Vertrag ausarbeiten zu lassen, in welchem dein Freund im Fall einer Trennung Unterhalt von dir erhalten soll. Geht das und wie würde abgerechnet werden, wenn du nach dem Vertrag für zwei Jahre an deinen Freund eine Summe von monatlich 300 EUR zahlen willst?

? Das geht. Da es sich hier nicht um gesetzlichen, sondern um vertraglichen Unterhalt handelt, darf der Anwalt maximal den 12fachen Jahresbetrag abrechnen, in diesem Fall 300 x 12.
? Das geht. Da es sich hier nicht um gesetzlichen, sondern um vertraglichen Unterhalt handelt, darf der Anwalt maximal den 3-1/2fachen Jahresbetrag abrechnen, in diesem Fall aber nur 300 x 2. 

? Das geht überhaupt nicht.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

20. Was ist eine Stufenklage?
? Das ist eine Klage, die Stufe für Stufe erhöht wird und nachher der höhere Wert anzusetzen ist. 

? Das ist eine Klage, die in mehreren Stufen getrennt oder zusammen erhoben wird. Es wird Klage über die gewünschte Auskunft und Klage über den Anspruch an sich erhoben. Wenn dann die Auskunft geleistet wurde, wird auch der Klageanspruch detailliert beziffert werden können. 

? Das ist eine Klage, die der Rechtsanwalt Stufe für Stufe zum Gericht tragen muss.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

21. Wie wird die erste Stufe, also der Auskunftsanspruch abgerechnet?
? Gar nicht, da nur die Leistungsstufe abzurechnen ist.
? Es wird ab und zu für den Auskunftsanspruch ein geringer Wert, z. B. 500 EUR angesetzt. Daher rechne ich die Auskunftsstufe neben der Klagestufe gesondert ab.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

22. Welcher Betrag ist für den Gegenstandswert maßgebend, wenn es Streit über das Bestehen oder die Dauer eines Miet-, Pacht- oder ähnlichen Nutzungsverhältnisses gibt?
? Wenn es sich um Wohnräume handelt, ist der Betrag des auf die streitige Zeit entfallenden Miet- oder Pachtzinses maßgebend. Wenn aber der einjährige Zins geringer wäre, wäre dieser maßgebend. 

 ? Wenn es sich um Geschäftsräume handelt, ist der Betrag des auf die streitige Zeit entfallenden Miet- oder Pachtzinses maßgebend. Wenn aber der einjährige Zins geringer wäre, wäre dieser maßgebend.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

23. Welcher Betrag ist zugrunde zu legen, wenn es um die Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses geht, die Miete mtl. 500 EUR zzgl. 50 EUR Nebenkosten (als feste Pauschale) beträgt und der Mietvertrag in sieben Monaten auslaufen würde?
? Es sind 550 EUR x 7 zu nehmen. 

? Es sind 500 EUR x 7 zu nehmen, da die Nebenkosten nicht mit hineinfallen. 

? Es ist der Jahresbetrag von 550 EUR anzunehmen.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

24. Welcher Betrag ist zugrunde zu legen, wenn das Miet- oder Pachtgrundstück oder ein Gebäude geräumt werden soll?
? Es ist der Jahresmiet- oder -pachtzins maßgebend. Wenn aber die streitige Zeit geringer ist, ist dieser Zins für die kürzere Zeit maßgebend. Mietrückstände sind hinzuzurechnen.
? Es ist der dreieinhalbfache Jahresbetrag maßgebend. Rückstände sind hinzuzurechnen.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

25. Welcher Wert ist anzunehmen, wenn die Erhöhung des Mietzinses für Wohnungen oder für Geschäftsräume verlangt wird?
? Es ist sowohl für die Erhöhung des Mietzinses für Wohnungen als auch für Geschäftsräume die Differenz zwischen dem ursprünglichen zum neu verlangten Jahresmietzins maßgebend. 

? Es ist für die Erhöhung des Mietzinses für Wohnräume die Differenz zwischen dem ursprünglichen zum neu verlangten Jahresmietzins maßgebend, es sei denn, die streitige Zeit ist geringer. 

? Es ist für die Erhöhung des Mietzinses für Geschäftsräume die Differenz zwischen dem ursprünglichen zum neu verlangten Zins mal dreieinhalb Jahren anzunehmen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

26. Es geht um eine Mieterhöhung von 15 EUR pro Monat. Der Mieter stimmte dieser nicht zu. Der Vermieter erhebt daraufhin Klage auf Zahlung. Der Vermieter gewann den Rechtsstreit. Der Streitwert wurde festgesetzt auf 15 EUR x 12 Monate, also 180 EUR. Der Mieter will aber gegen das Urteil Berufung einlegen, geht das denn?
? Ja, das geht, da der Berufungswert 630 EUR beträgt. 

? Nein, das geht nicht. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

27. Welcher Regelstreitwert gilt in Verwaltungssachen, wenn kein Anhaltspunkt für die Wertberechnung vorhanden ist? Wo steht das?
? 4.000 EUR.
? 5.000 EUR.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

28. Wo steht sinngemäß, dass es in Verwaltungsverfahren vier Mal (vielleicht sogar fünf Mal) die Post- und Telekommunikationsentgelte nach Nr. 7002 VV RVG nehmen kann?
? So etwas gibt es nicht. 

? Das steht sinnengemäß in § 17 Nr. 1 RVG. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

29. Welche Werte gelten in Sozialverfahren?
? a) In Sozialverfahren gibt es nur Rahmengebühren abzurechnen. 

? b) Es gibt Sozialverfahren, die auch nach Gegenstandswerten analog den GKG-Verfahren abzurechnen sind. Demnach gilt der geltend gemachte oder abzuwehrende Wert. Das können Streitigkeiten von Sozialleistungsträgern untereinander sein (z. B. der Deutsche Rentenversicherung Bund mit dem Arbeitsamt), Streitigkeiten von Sozialleistungsträgern mit dem Arbeitgeber einer Firma wegen seiner Angestellten (z. B. wegen Fördermitteln vom Arbeitsamt) oder Streitigkeiten zwischen Sozialleistungsträgern und Vertragsarztstreitigkeiten (z. B. Krankenkassen und Arzt wegen zu hoher Behandlungskosten, zu langer Behandlungsdauer, dem Fehlen eines für die Krankenkasse nachvollziehbaren Behandlungsverlaufs usw.) sein.
? c) Die Antwort b) ist nicht richtig, da immer dann ein Wert anzusetzen ist, wenn man einen Wert errechnen kann. Nur dann, wenn man überhaupt keinen Wert ansetzen kann, gelten die Rahmengebühren. 

? d) Antwort b) ist richtig. Auch dann, wenn man in anderen als in b) genannten Angelegenheiten ausnahmsweise einen Wert errechnen könnte, sind dennoch Rahmengebühren abzurechnen. Rahmengebühren rechne ich immer dann ab, wenn es z. B. Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Ämtern gibt (z. B. Anfechtung eines Hartz-IV oder ALG-2-Bescheides, Mutterschutzgeldbescheides oder Rentenbescheides).
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   
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Herzlichen Glückwunsch, du hast auch den dritten Fragenkatalog geschafft! 
Du kannst nun ein drittes Mal stolz auf dich sein!

